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Amtliche Bekanntmachungen 

der Gemeinde Langenwetzendorf 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 
 

Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde 
Langenwetzendorf wird in der Zeit vom 03. Februar bis 07. Febru-
ar 2025 während der allgemeinen Öffnungszeiten 
 

 Montag   9.00 - 12.00 Uhr 
 Dienstag  9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr 
 Mittwoch  9.00 - 12.00 Uhr 
 Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr 
 Freitag   9.00 - 12.00 Uhr 
 

im Gebäude der Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf, im 
Einwohnermeldeamt, Am Daßlitzer Kreuz 4, 07957 Langenwet-
zendorf für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 51 Absatz 1 
des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat. 
 

1. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, 
spätestens am 07. Februar 2025 bis 12:00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung Langenwetzendorf, Einwohnermeldeamt, 
Am Daßlitzer Kreuz 4, 07957 Langenwetzendorf Einspruch ein-
legen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 

 

2. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 02. Februar 2025 eine Wahl-
benachrichtigung. 

 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung. 

 

3. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
193 Gera-Greiz-Altenburger Land 

 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbe-
zirk) dieses Wahlkreises 

 

 oder 
 

 durch Briefwahl 
 

 teilnehmen. 
 

4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

4.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,  
 

4.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter, 

 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die An-
tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 
Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 02. Februar 2025 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 
22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 07. Februar 2025) 
versäumt hat, 

 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder 
der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
entstanden ist, 

 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 21. Februar 2025, 15:00 Uhr, 
bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektro-
nisch beantragt werden. 

 

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Ta-
ge vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt wer-
den. 

 

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

 

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 

5. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
 

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
 

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu-
rückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und 

 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

 Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
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 schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen. 

 

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig und wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Ge-
heimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfe-
leistung von der Wahl einer anderen Person erlangt. 

 

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die ange-
gebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

 

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben wer-
den. 

 

Langenwetzendorf, 20.01.2025 
 

gez. Dittmann 
Bürgermeister 
 
 

Wahlbekanntmachung 
 

1. Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen 
Bundestag statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

 

2. Die Gemeinde Langenwetzendorf ist in folgende 8 Wahlbe-
zirke eingeteilt: 

 

 

Wahl-
bezirk 

 

Abgrenzung 
des Wahlbezirks 

 

Lage des Wahlraumes 
(Straße, Hausnummer, 
Zimmer) 
 

 

01 
 

oberes Dorf Langen- 
wetzendorf, Ortsteile 
Göttendorf, 
Neuärgerniß 
 

 

Kulturhaus 
Hohe Straße 23 
07957 Langenwetzendorf 

 

02 
 

mittleres und unteres 
Dorf Langenwetzen- 
dorf, Hainsberg, 
Hirschbach 
 

 

Begegnungsstätte 
Hauptstraße 107 
07957 Langenwetzendorf 

 

03 
 

Ortsteile Naitschau, 
Erbengrün, Wellsdorf, 
Zoghaus 

 

Vogtlandwerke gGmbH 
An den Vogtlandwerken 1 
OT Naitschau 
07957 Langenwetzendorf 
 

 

04 
 

Ortsteil Daßlitz 
 

Feuerwehrhaus 
Daßlitz 8 
07957 Langenwetzendorf 
 

 

05 
 

Ortsteil Nitschareuth 
 

Schützenhaus 
Nitschareuth 5 
07957 Langenwetzendorf 
 

 

06 
 

Ortsteile Lunzig, 
Kauern und Hain 

 

Feuerwehrvereinshaus 
Lunzig 1g 
07957 Langenwetzendorf 
 

 

07 
 

Ortsteile Wildetaube, 
Altgernsdorf, Wittchen-
dorf und Kühdorf 

 

Neues Gemeindezentrum 
Wildetaube 
Tschirmaer Straße 13 
07957 Langenwetzendorf 
 

 

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 16.01.2025 bis 02.02.2025 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 

 Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 16.00 Uhr im Feuerwehrhaus Langenwetzendorf, 
Schulstraße 1, 07957 Langenwetzendorf, Versammlungsraum, 
2. Etage zusammen. 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 

 

 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Perso-
nalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 

 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen 
der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter 
Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen au-
ßerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von 
der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 

 Der Wähler gibt 
 

 seine Erststimme in der Weise ab, 
 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gel-
ten soll, 

 

 und seine Zweitstimme in der Weise, 
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gel-
ten soll. 

 

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht foto-
grafiert oder gefilmt werden. 

 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist. 

 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder 

 

b) durch Briefwahl 
 

 teilnehmen. 
 

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
(im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätes-
tens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 

 

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleis-
tung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundes-
wahlgesetzes). 

 

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Un-
befugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne 
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 eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine 
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 
3 des Strafgesetzbuches). 

 

Langenwetzendorf, 20.01.2025 
 

gez. Dittmann 
 

Bürgermeister 
 

ENDE  AMTLICHER  TEIL 

 
 

 
 

Amtliche Bekanntmachungen 

der Stadt Hohenleuben 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Gemeindebehörde 
über das Recht auf Einsicht in das Wähler- 

verzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
 

für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 
 

Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Stadt Hohen-
leuben wird in der Zeit vom 03. Februar bis 07. Februar 2025 
während der allgemeinen Öffnungszeiten 
 

 Montag   9.00 - 12.00 Uhr 
 Dienstag  9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr 
 Mittwoch  9.00 - 12.00 Uhr 
 Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr 
 Freitag   9.00 - 12.00 Uhr 
 

im Gebäude der erfüllenden Gemeinde Langenwetzendorf, im 
Einwohnermeldeamt, Am Daßlitzer Kreuz 4, 07957 Langenwet-
zendorf für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 51 Absatz 1 
des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat. 
 

1. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der 
Wahl, spätestens am 07. Februar 2025 bis 12:00 Uhr bei der 
erfüllenden Gemeinde Langenwetzendorf, Einwohnermelde-
amt, Am Daßlitzer Kreuz 4, 07957 Langenwetzendorf Ein-
spruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Er-
klärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 

2. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 02. Februar 2025 eine 
Wahlbenachrichtigung. 

 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung. 

 

3. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
193 Gera-Greiz-Altenburger Land  

 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbe-
zirk) dieses Wahlkreises 

 

 oder 
 

 durch Briefwahl 
 

 teilnehmen. 
 

4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

4.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

4.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter, 

 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die An-
tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 
Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 02. Februar 2025 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 
22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 07. Februar 2025) 
versäumt hat, 

 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder 
der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
entstanden ist, 

 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 21. Februar 2025, 15:00 Uhr, 
bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektro-
nisch beantragt werden. 

 

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Ta-
ge vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt wer-
den. 

 

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

 

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 

5. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
 

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
 

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu-
rückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und 

 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

 Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen. 

 

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig und wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Ge-
heimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfe-
leistung von der Wahl einer anderen Person erlangt. 

 

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die ange-
gebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

 

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben wer-
den. 

 

Hohenleuben, 20.01.2025 
 

gez. Soch 
 

Bürgermeisterin 
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Wahlbekanntmachung 
 

1. Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen 
Bundestag statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

 

2. Die Stadt Hohenleuben bildet einen Wahlbezirk. 
 

 

Wahl-
bezirk 

 

Abgrenzung 
des Wahlbezirks 

 

Lage des Wahlraumes 
(Straße, Hausnummer, 
Zimmer) 
 

 

01 
 

Stadt Hohenleuben 
und 
Ortsteil Brückla 
 

 

Bibelsaal Hohenleuben 
Markt 2a 
07958 Hohenleuben 

 

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 16.01.2025 bis 02.02.2025 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 

 Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 16.00 Uhr im Feuerwehrhaus Langenwetzendorf, 
Schulstraße 1, 07957 Langenwetzendorf, Versammlungsraum, 
2. Etage zusammen. 

 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist. 

 

 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Perso-
nalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den. 

 

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 

 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen 
der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter 
Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen au-
ßerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von 
der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 

 Der Wähler gibt 
 

 seine Erststimme in der Weise ab, 
 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gel-
ten soll, 

 

 und seine Zweitstimme in der Weise, 
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gel-
ten soll. 

 

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht foto-
grafiert oder gefilmt werden. 

 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist. 

 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder 

 

b) durch Briefwahl 
 

 teilnehmen. 
 

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
(im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unter-

schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätes-
tens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 

 

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleis-
tung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundes-
wahlgesetzes). 

 

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Un-
befugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine 
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 
3 des Strafgesetzbuches). 

 

Hohenleuben, 20.01.2025 
 

gez. Soch 
 

Bürgermeisterin 
 

ENDE  AMTLICHER  TEIL 
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